
ABONNEMENTSBEDINGUNGEN 

Das Konzert-Abonnement ist ein beiderseitiges festes Abkommen, das automatisch 

weiterläuft, wenn es nicht bis zum 1. Juni gekündigt wird. Das Abonnement ist für 

einzelne Konzerte übertragbar; die dauernde Übertragung eines 

Abonnementsplatzes bedarf der Zustimmung des Kulturrings. Ein Ersatz für 

versäumte Veranstaltungen kann nicht gewährt werden. Im Verhinderungsfall ist der 

Kulturring nicht verpflichtet, die Abonnementskarte zurückzunehmen, ist aber bei 

Nachfrage bereit, den Platz an andere Interessenten weiterzugeben. In diesem Fall 

erhält der Abonnent einen Gutschein, der zum Bezug einer Eintrittskarte für ein 

anderes Konzert berechtigt. Ein Geldbetrag kann nicht erstattet werden. Alle 

Gutscheine verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb des 

Veranstaltungsjahres eingelöst werden. Der Kulturring haftet nicht für Konzertausfall, 

der durch höhere Gewalt oder durch politische Ereignisse eintreten sollte. Er wird 

sich um Ersatz durch ein möglichst gleichwertiges Konzert bemühen. 
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